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(54) Elektromotor

(57) Bei einem Elektromotor mit eingebauter
Federdruckbremse, die einen in axialer Richtung
der Rotorwelle (12) verschiebbaren Bremskörper
enthält, welcher im ausgeschalteten, stromlosen
Zustand des Motors von einer Druckfeder (18) an
einer Bremsscheibe (14) andrückbar und im
eingeschalteten Zustand über Magnetleitkörper (24)
von dem Magnetfeld des Stators (11) an diesen
angezogen ist, sind erfindungsgemäß die
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Magnetleitkörper (24) segmentförmig ausgebildet
und am Stator (11) konzentrisch zur Statorbohrung
befestigt.

Beschreibung

[0001]  Die Erfindung betrifft einen Elektromotor mit eingebauter Federdruckbremse, die einen in
axialer Richtung der Rotorwelle verschiebbaren Bremskörper enthält, welcher im ausgeschalteten,
stromlosen Zustand des Motors von einer Druckfeder an einer Bremsscheibe andrückbar und im
eingeschalteten Zustand über Magnetleitkörper von dem Magnetfeld des Stators an diesen angezogen
ist.

[0002]  Solche Elektromotoren mit eingebauter mechanischer Bremse bieten den Vorteil nur sehr kurzer
Nachlaufzeiten und Nachlaufwege. Die Bremskraft wird mit Hilfe der Feder erzeugt. Erst wenn der Motor
eingeschaltet wird und ein Strom fließt, wird die Bremse gelöst. Bei diesem System ist die Bremswirkung
immer dann vorhanden, wenn kein Strom fließt, sie ist also auch wirksam, wenn ein unbeabsichtigter
Stromausfall wirksam wird. Daher kann eine solche Federdruckbremse als Sicherheitseinrichtung für den
damit ausgerüsteten Elektromotor angesehen werden.

[0003]  Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gut wirksame Federdruckbremse möglichst
einfacher konstruktiver Ausgestaltung für den Elektromotor zu schaffen, die ein leichtes und schnelles
Auswechseln von Verschleißteilen wie Reibbelägen ermöglicht.

[0004]  Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Magnetleitkörper segmentförmig
ausgebildet und am Stator konzentrisch zur Statorbohrung befestigt sind.

[0005]  Durch die konstruktive Vereinigung von Motor und Bremse ergibt sich eine aufwandsarme,
kleinbauende und kostengünstige Lösung. Ein Teil des Magnetflusses wird von der Statorwicklung über
die Magnetleitkörper an dem Statorblechpaket stirnseitig abgeleitet, so daß er auf den Bremskörper
einwirken kann.

[0006]  Das in dem erfindungsgemäßen Elektromotor vorhandene Magnetfeld wird somit für das Lösen
der eingebauten Federdruckbremse ausgenutzt, so daß die Bremse kein eigenes Magnetfeld benötigt.

[0007]  Da die magnetische Zugkraft proportional zum Quadrat der Induktion ist, hat bei
Wechselstrommaschinen der Richtungswechs.el des Stromes keinen Einfluß auf das momentane
Anzugsverhalten. Da jedoch die Anzugskraft bei Wechselstrom mit der doppelten Netzfrequenz pulsiert,
kann der vorzugsweise unter Einwirkung der Druckfeder als mechanischer Gegenkraft stehende
Bremskörper im Rhythmus der doppelten Erregerfrequenz sich hin- und herbewegen und somit klappern.
Um dieses Klappern oder Brummen zu verhindern, weist bevorzugt jeder Magnetleitkörper an seinen
dem Bremskörper zugewandten Ende einen als Kurzschlußwindüng wirkenden Metallring auf. Auf diese
Weise wird eine zweite, zu dem Hauptmagnetfeld zeitlich phasenverschobene Magnetflußkomponente
erzeugt, die in Verbindung mit dem Hauptmagnetfeld die Zugkraft nicht auf den Nullwert absinken läßt.



Auf diese Weise wird der Bremskörper festgehalten, ohne daß Brummgeräusche auftreten können. Der
Metallring ist bevorzugt aus'Kupfer hergestellt. Die von ihm gebildete Kurzschlußwindung erzeugt eine
induktive Gegenspannung und somit eine Abfallverzögerung des Bremskörpers, die beim Bremsvorgang
jedoch vernachlässigbar ist, da es sich bei der vorliegenden Erfindung lediglich um eine Auslaufbremse
handelt.

[0008]  Bevorzugt ist der Bremskörper als ebene rechteckige Ankerplatte mit zwei an ihrem Ende
angeordneten und der Bremsscheibe zugewandten Reibbelägen ausgebildet, wobei durch die mittlere
Bohrung der Ankerplatte die Rotorwelle hindurch verläuft. Die Ankerplatte weist bevorzugt zwei zur
Achse der Bohrung symmetrische Ausnehmungen auf, in welche zwei zugeordnete, am Motorgehäuse
befestigte Nocken eingreifen, wobei jeder Nocken für die Anlage der Ankerplatte mit einer
abgeschrägten Auflauffläche versehen ist. Die Bauteile der Bremse sind also so ausgebildet, daß
während des Bremsvorganges eine Servowirkung durch die Nocken mit abgeschrägter Auflauffläche
entsteht, so daß zum Lösen der Bremse nur geringe Kräfte erforderlich sind und die Druckfeder
infolgedessen entsprechend schwach ausgeführt sein kann. Die in axialer Richtung der Rotorwelle
verschiebbare Ankerplatte mit den Bremsbelägen, wird bei der Einleitung des Bremsvorganges, also nach
Abschaltung der Betriebsspannung, mittels der Federkraft gegen die Bremsscheibe gepreßt, die sich mit
der Rotorwelle dreht, und anschließend durch eine vom Reibschluß der Reibbeläge bewirkte
Tangentialbewegung, bezogen auf die Rotationsachse des Motors, mit Hilfe der im formschlüssigen
Eingriff stehenden, an den am Motorgehäuse fest angeordneten Nocken ausgebildeten Auflaufflächen, in
seiner Bremskraft verstärkt.

[0009]  Der Schutzumfang der Erfindung erstreckt sich nicht nur auf die beanspruchten
Einzelmerkmale, sondern auch auf deren Kombination.

[0010]  Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im
folgenden näher beschrieben. Es zeigen:

Fig.1 einen erfindungsgemäßen Motor mit teilweisem Axialschnitt;

Fig.2 den Schnitt gemäß Linie II-II der Fig.l;

Fig.3 eine stirnseitige Ansicht eines Magnetleitkörpers;

Fig.4 eine andere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Motors mit teilweisen Axialschnitt;

Fig.5 eine stirnseitige Ansicht des Hauptfeldes des Motors gemäß Fig.4 mit daran angeordneten
Magnetleitkörpern;

Fig.6 eine die Auflauffläche zeigende Seitenansicht der Bremseinrichtung;

Fig.7 einen Schnitt durch eine Ausführungsform des Magnetleitkörpers.

[0011]  Der erfindungsgemäße Elektromotor gemäß Fig.1 bis 3 der Zeichnung weist innerhalb seines
Gehäuses 10 einen festen Stator 11 und einen in der zentralen Statorbohrung an einer Rotorwelle 12
drehbar gelagerten Rotor 13 auf. An einer Stirnseite ist auf die Rotorwelle 12 ein als Bremsscheibe 14
wirkendes Lüfterrad mit Lüfterschaufeln 15 fest aufgesetzt. Das Lüfterrad ist somit Teil der in den
Elektromotor eingebauten Federdruckbremse.

[0012]  Die Federdruckbremse besteht aus einer zwischen der Bremsscheibe 14 und dem Gehäuse 10
an der Stirnseite des Motors angeordneten Ankerplatte 16, durch deren mittlere Bohrung 17 die
Rotorwelle 12 hindurch verläuft. Die Ankerplatte 16 kann sich in axialer Richtung der Rotorwelle 12
geringfügig hin- und herbewegen. Sie wird von einer Druckfeder 18, die zwischen der Ankerplatte 16
und der Stirnseite des Gehäuses 10 eingebaut ist, an die Bremsscheibe 14 gedrückt, an welcher sie sich
über ihre Reibbeläge 19 abstützt.

[0013]  Die Ankerplatte 16 kann sich nur geringfügig um die Achse der Rotorwelle 12 drehen. Sie wird
von zwei Nocken 20 gehalten, die in Ausnehmungen 21 der Ankerplatte 16 hineinragen. Die Nocken 20
sind Teil einer an der Stirnseite des Gehäuses 10 befestigten Nockenplatte 22, sie haben also an dem



Gehäuse eine feste Position. Jeder Nocken 20 ist mit einer abgeschrägten Auflauffläche 23 versehen, an
welcher sich eine angepaßte Fläche der Ankerplatte 16 innerhalb der Ausnehmung 21 anlegt, wenn die
Bremse tätig wird, wenn also die Reibbeläge 19 an der sich drehenden Bremsscheibe 14 anliegen, so
daß auf diese Umfangsreibkräfte in Bezug auf die Achse der Rotorwelle 12 einwirken. Diese schrägen
Auflaufflächen 23 und die zugeordneten schrägen Flächen der Ankerplatte 16 unterstützen daher die
Kraft der Druckfeder 18 und somit den Bremsvorgang.

[0014]  Zum Lösen der Bremse muß auf die Ankerplatte 16 eine Kraft einwirken, die die Anpreßkraft
der Druckfeder 18 überwindet. Zu diesem Zweck wird ein Teil des Magnetflusses des Stators 11 mit Hilfe
mit Magnetleitkörpern 24 an der Stirnseite des Gehäuses 10 des Elektromotors zur Ankerplatte 16 hin
abgeleitet. Die Ankerplatte 16 wird also magnetisch an das Gehäuse 10 angezogen, wenn an den
Elektromotor eine Spannung angelegt wird, so daß dieser seinen Betrieb beginnt. Die Magnetleitkörper
24 sind in Form von Segmenten ausgebildet, die den Rotor 13 im Bereich seiner einen stirnseitigen
Lagerstelle konzentrisch umgeben. Insgesamt sind für jeden Magnetleitkörper 24 drei parallele
Einzelsegmente so zusammengesetzt, daß sie ein Paket bilden. Jeder Magnetleitkörper 24 ist mit seinem
von der Ankerplatte 16 abgewandten, innerhalb des Elektromotors befindlichen Ende in Statornuten 25
eingesteckt und wird dort festgehalten. Die Nuten 25 sind jeweils in dem Statorblechpaket an der dem
Rotor 13 zugewandten inneren Oberfläche des Stators 11 angeordnet.

[0015]  Jeder Magnetleitkörper 24 ist mit einem Metallring 26 versehen, der die phasenverschobene
Magnet-flußkomponente erzeugt, um das Entstehen von Brummgeräuschen der Ankerplatte 16 zu
verhindern. Der Metallring 26 ist jeweils an der Stirnseite des Magnetleitkörpers 24, die auf die
Ankerplatte 16 gerichtet ist, auf den mittleren Teil des Magnetleitkörpers 24 aufgesetzt. Er kann aus
Kupferblech bestehen.

[0016]  Der erfindungsgemäße Spaltpol-Elektromotor gemäß Fig.4 bis 7 der Zeichnung ist grundsätzlich
genauso aufgebaut. Er weist innerhalb seines Gehäuses 30 einen festen Stator 31 und einen in der
zentralen Statorbohrung an einer Rotorwelle 32 drehbar gelagerten Rotor 33 auf. An einer Stirnseite ist
auf die Rotorwelle 32 ein Lüfterrad mit Lüfterschaufeln 35 fest aufgesetzt.

[0017]  Auf der gegenüberliegenden Stirnseite des Motors lagert auf der Rotorwelle 32 eine
Federdruckbremse. Diese besitzt eine äußere, auf der Rotorwelle 32 befestigte Bremsscheibe 34 und
eine zwischen dem Gehäuse 30 und der Bremsscheibe 34 angeordnete Ankerplatte 36, durch deren
mittlere Bohrung 37 die Rotorwelle 32 hindurch verläuft. Die Ankerplatte 36 kann sich in axialer Richtung
der Rotorwelle 32 geringfügig hin- und herbewegen. Sie wird von einer Druckfeder 38, die zwischen der
Ankerplatte 36 und der Stirnseite des Gehäuses 30 eingebaut ist, an die Bremsscheibe 34 gedrückt, an
der sie sich über ihre Reibbeläge 39 abstützt.

[0018]  Die Ankerplatte 36 kann sich nur geringfügig um die Achse der Rotorwelle 32 drehen. Sie wird
von zwei Nocken 40 gehalten, die in Ausnehmungen 41 der Ankerplatte 36 hineinragen. Die Nocken 40
sind Teil einer an der Stirnseite des Gehäuses 30 befestigten Nockenringplatte 42, die in die Wand des
Gehäuses 30 integriert sein kann. Die Nocken 40 haben damit an dem Gehäuse 30 eine feste Position.
Jeder Nocken 40 ist mit einer abgeschrägten Auflauffläche 43 versehen, an welche sich eine angepaßte
Fläche der Ankerplatte 36 innerhalb der Ausnehmung 41 anlegt, wenn die Bremse tätig wird, wenn also
die Reibbeläge 39 an der sich drehenden Bremsscheibe 34 anliegen, so daß auf diese Umfangsreibkräfte
in Bezug auf die Achse der Rotorwelle 32 einwirken. Diese schrägen Auflaufflächen 43 und die
zugeordneten schrägen Flächen der Ankerplatte 36 unterstützen daher die Kraft der Druckfeder 38 und
somit den Bremsvorgang.

[0019]  Zum Lösen der Bremse muß auf die Ankerplatte 36 eine Kraft einwirken, die die Anpreßkraft
der Druckfeder 38 überwindet. Zu diesem Zweck wird ein Teil des Magnetflusses des Stators 31 mit Hilfe
von Magnetleitkörpern 44 an der Stirnseite des Gehäuses 30 des Elektromotors zur Ankerplatte 36 hin
abgeleitet. Die Ankerplatte 36 wird also magnetisch in Richtung des Gehäuses 30 angezogen, wenn an
den Elektromotor eine Spannung angelegt wird, so daß dieser seinen Betrieb beginnt. Die
Magnetleitkörper 44 sind in Form von Segmenten ausgebildet, die den Rotor 33 im Bereich seiner einen
stirnseitigen Lagerstelle konzentrisch umgeben. Es können für jeden Magnetleitkörper 44 ein,
vorzugsweise drei parallele Einzelsegmente auf diese Weise zusammengesetzt sein und ein Paket bilden.
Im vorliegenden Ausführugnsbeispiel sind die Magnetleitkörper 44 jedoch aus Vollmaterial gebildet. Jeder
Magnetleitkörper 44 ist mit seinem von der Ankerplatte 36 abgewandten, innerhalb des Elektromotors
befindlichen Ende abgewinkelt und mittels Schrauben 45, Nieten oder dergleichen auf dem Hauptfeld
31a des Statorblechpaketes 31 befestigt.



[0020]  Jeder Magnetleitkörper 44 ist mit einem Metallring 46 versehen, der die phasenverschobene
Magnetflußkomponente erzeugt, um das Entstehen von Brummgeräuschen der Ankerplatte 26 zu
verhindern. Der Metallring 46 ist jeweils an der Stirnseite des Magnetleitkörpers 44, die auf die
Ankerplatte 36 gerichtet ist, auf den mittleren Teil des Magnetleitkörpers 44 aufgesetzt. Er kann aus
Kupferblech bestehen.

[0021]  Bei senkrechter Anordnung des Spaltpolmotors kann die Druckfeder 38 entfallen, sofern das
Eigengewicht der Ankerplatte 36 die Mitnahme durch die Bremsscheibe 34 sicherstellt.

[0022]  Der Magnetleitkörper 44 gemäß Fig.7 der Zeichnung ist aus einzelnen Blechplatten zu einem
Paket zusammengesetzt und auf einen Schenkel 48 eines Winkelteiles 47 aufgesteckt. Dabei ist die
mittlere Blechplatte etwas kürzer gehalten, so daß ein Einsteckschlitz entsteht, in welchen der Schenkel
48 eingreift. Der andere Schenkel 49 des Winkelteiles 47 wird an dem Hauptfeld 31a des Stators 31 mit
Hilfe von Schrauben 45, Nieten, oder dergleichen, oder durch Schweißen befestigt.

[0023]  An der Ankerplatte 36 mit den Reibbelägen 19 befindet sich gemäß Fig.4 der Zeichnung am
äußeren Umfang eine Schaltkurve 50, welche mit einem Betätigungsorgan 51 eines am Gehäuse 30
befestigten Schalters 52 in Berührung steht. Dieser als Signal-, Schalt- oder Verriegelungseinrichtung
oder dergleichen ausgebildete Schalter 52 wird nach Einleitung des Bremsvorganges, also wenn nach
der Abschaltung der Betriebsspannung die Ankerplatte 36 mit den Reibbelägen 19 an die Bremsscheibe
34 gedrückt wird, durch die vom Reibschluß der Bremselemente bewirkte geringfügige Drehung der
Ankerplatte 36 um die Drehachse der Rotorwelle 32 betätigt, indem die Schaltkurve 50 an dem
Betätigungsorgan 51 entlanggleitet und dieses dabei in dessen Längsrichtung verschiebt. Das
Betätigungsorgan 51 wird solange verschoben gehalten, wie die Ankerplatte 36 mit den Reibbelägen 39
eine Bremskraft auf die Bremsscheibe 34 überträgt. Danach erfolgt im Stillstand eine selbsttätige
Rückstellung, die gegebenenfalls mit einer Rückholfeder verstärkt werden kann. Als Rückholfeder kann
auch die das Bremsmoment einleitende Druckfeder 38 dienen, wenn sie gleichzeitig als Schlingfeder
ausgebildet ist.

[0024]  Diese Signal-, Schalt- oder Verriegelungseinrichtung hat den Vorteil, daß eine einfach
aufgebaute und sicher wirkende Anlaß- und Bremsvorrichtung insbesondere für solche Geräte geschaffen
wird, deren umlaufende Werkzeuge, wie Messer, Sägen oder dren umlaufende Zentrifugen durch
verriegelbare Abdeckungen geschützt werden müssen. Diese Signal-, Schalt- oder
Verriegelungseinrichtung ermöglicht eine Zwangsverriegelung der Sicherheitsabdeckung und schließt
einen ungeschützten Betrieb der Anlage aus. Eine solche Sicherheits-, Anlaß- und Bremsvorrichtung
nutzt die axialen und radialen Bewegungsabläufe bei Betrieb sowie die Ruhestellung der
Sicherheitsbremse also dazu aus, die Zwangsverriegelung oder Entriegelung der Sicherheitseinrichtungen
wie Sicherheitsabdeckungen, Schalter, Schütze, oder dergleichen durchzuführen. Durch die konstruktive
Verschmelzung von Motor, Bremse und Sicherheitsschalteinrichtungen ergibt sich eine aufwandsarme,
kleinbauende und kostengünstige Lösung. Bei Öffnung der Sicherheitsabdeckungen oder bei Ausfall der
Spannung oder Abschaltung der Spannung wird die sofortige Bremsung bewirkt und ein Anlaufen des
Elektromotors zur Unzeit verhindert.

Ansprüche

NaN. 1. Elektromotor mit eingebauter Federdruckbremse, die einen in axialer Richtung der Rotorwelle
verschiebbaren Bremskörper enthält, welcher im ausgeschalteten, stromlosen Zustand des Motors von
einer Druckfeder an einer Bremsscheibe andrückbar und im eingeschalteten Zustand über
Magnetleitkörper von dem Magnetfeld des Stators an diesen angezogen ist, dadurch gekennzeichnet,
daß die Magnetleitkörper (24, 44) segmentförmig ausgebildet und am Stator (11) konzentrisch zur
Statorbohrung befestigt sind.
 
NaN. 2. Elektromotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Magnetleitkörper (24) jeweils
mit einem Ende parallel zur Achse der Statorbohrung in Statornuten (25) eingesteckt sind.
 
NaN. 3. Elektromotor nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Magnetleitkörper
(44) an dem Hauptfeld (31a) des Stators (31) durch Schrauben (25), Nieten, oder dergleichen befestigt
sind.
 



NaN. 4. Elektromotor nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Magnetleitkörper
(44) auf an dem Stator (31) befestigte Winkelteile (47) aufgesteckt sind, welche mit Schrauben (45),
Nieten, oder durch Schweißen an dem Stator (31) befestigt sind.
 
NaN. 5. Elektromotor nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Magnetleitkörper
(24, 44) aus einem oder mehreren parallelen Einzelsegmenten zusammengesetzt ist.
 
NaN. 6. Elektromotor nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Magnetleitkörper
(24, 44) an seinem dem Bremskörper zugewandten Ende einen als Kurzschlußwindung wirkenden
Metallring (26, 46) aufweist.
 
NaN. 7. Elektromotor nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Bremskörper als
Ankerplatte (16, 36) mit zwei an ihren Enden angeordneten und der Bremsscheibe (14, 34)
zugewandten Reibbelägen (19, 39) ausgebildet ist, wobei durch die mittlere Bohrung (17, 37) der
Ankerplatte (16, 36) die Rotorwelle (12, 32) hindurch verläuft.
 
NaN. 8. Elektromotor nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Ankerplatte (16,
36) zwei zur Achse der Bohrung (17, 37) symmetrische Ausnehmungen (21, 41) aufweist, in welche
zwei zugeordnete, am Motorgehäuse (10, 30) befestigte Nocken (20, 40) eingreifen, wobei jeder Nocken
(20, 40) für die.Anlage der Ankerplatte (16, 36) mit einer abgeschrägten Auflauffläche (23, 43) versehen
ist.
 
NaN. 9. Elektromotor nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß bei senkrechter
Anordnung der Rotorwelle (12, 32) die Ankerplatte (16, 36) im stromlosen Zustand allein infolge ihres
Eigengewichtes bremsend an der Bremsscheibe (14, 34) anliegt.
 
NaN. 10. Elektromotor nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß am Gehäuse (30) ein
Schalter (52) befestigt ist, dessen Betätigungsorgan (51) mit einer an der Ankerplatte (36) ausgebildeten
Schaltkurve (50) in Berührung steht.
 

Zeichnung
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